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§ 17 EAG-VO Eigene Sammelleistung
der Sammel- und

Verwertungssysteme

EAG-VO - Elektroaltgerateverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.07.2020

1. (1)Ein Sammel- und Verwertungssystem kann zusatzlich zu den gemal38 3 Z 13 eingerichteten Sammelstellen
weitere RUcknahmemadglichkeiten fir Elektro- und Elektronik-Altgerate aus privaten Haushalten einrichten. Die
dort gesammelten Elektro- und Elektronik-Altgerate sind einer Behandlung gemal3 8 11 zuzufihren.

2. (2)Sammel- und Verwertungssysteme haben eine Vereinbarung tber die Anrechnung der von ihren Teilnehmern
im Rahmen von sonstigen Riickgabemdglichkeiten nachweislich gesammelten und gemaf3 8 11 einer Behandlung
zugeflhrten Massen von Elektro- und Elektronik-Altgeraten aus privaten Haushalten der jeweiligen Sammel- und
Behandlungskategorie anzubieten.

3. (3)Die gemaR Abs. 1 und 2 und bei Sammelstellen gemal38 3 Z 13 gesammelten und einer Behandlung gemaf3
§ 11 zugeflhrten oder noch zuzufuhrenden Massen von Elektro- und Elektronik-Altgeraten aus privaten
Haushalten, die nicht als Abholbedarf gemeldet und tber die Koordinierungsstelle an ein Sammel- und
Verwertungssystem weitergeleitet werden, sind von der Koordinierungsstelle bei der Ermittlung des
Verpflichtungsanteils gemal Anhang 5 als eigene Sammelleistung des Sammel- und Verwertungssystems zu
beriicksichtigen, sofern der Koordinierungsstelle jede Ubergabe der Elektro- und Elektronik-Altgeréte an eine
andere Rechtsperson (an einen beauftragten Ubernehmer) unter Angabe folgender Daten vom Sammel- und
Verwertungssystem binnen 30 Tagen ab dem der Abholung folgenden Monatsersten gemeldet wird:

1. 1.die Stellen, an denen gesammelt wurde, unter Angabe der Sammel- und Behandlungskategorie und,
soweit vorhanden, der GLN fur diese Stellen,
2. 2.der beauftragte Ubernehmer je Sammel- und Behandlungskategorie,
3. 3.die einer Behandlung zugeflihrten oder gesammelten und noch zuzufihrenden Massen je Sammel- und
Behandlungskategorie,
4. 4.der Nachweis Uber die Einhaltung des8 11 Abs. 1 Z 3 und 4 und
5. 5.das Datum der Abholung.
Die diese Angaben bestatigenden Unterlagen sind vom Sammel- und Verwertungssystem aufzubewahren8 17
Abs. 5 erster bis dritter Satz AWG 2002 gilt sinngemaR.

In Kraft seit 26.03.2016 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eag-vo/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/eag-vo/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/eag-vo/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/eag-vo/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/eag-vo/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/eag-vo/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/eag-vo/paragraf/17

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 17 EAG-VO Eigene Sammelleistung der Sammel- und Verwertungssysteme
	EAG-VO - Elektroaltgeräteverordnung


